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RS OGH 1955/9/28 2Ob558/55
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 28.09.1955

Norm

AußStrG §14 Abs2 B6

AußStrG §16 Abs1

GOG §85 Abs1

Rechtssatz

Die Zulässigkeit des Revisionsrekurses gegen die Verhängung einer Ordnungsstrafe hängt zwar nicht von der Höhe des

Beschwerdegegenstandes ab; hat aber das Rekursgericht die Strafe herabgesetzt, so liegt hinsichtlich des von ihm

aufrecht erhaltenen Teiles der Strafe eine bestätigende Entscheidung zweiter Instanz vor.
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